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RS OGH 1983/12/20 5Ob551/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1983

Norm

ABGB §1438 Ac

HGB §392 Abs2

Rechtssatz

§ 392 Abs 2 HGB schließt eine Aufrechnung im Verhältnis zwischen dem Kommissionär und seinem Schuldner aus dem

Ausführungsgeschäft nicht aus, der zur Tilgung der Forderung des Kommissionärs eine gegen diese bestehende fällige

Forderung verwendet. Der Schuldner aus dem Kauf von Kommissionsware kann daher gegen seine Kaufpreisschuld

mit einer Forderung gegen den Kommissionär aufrechnen.

Entscheidungstexte

5 Ob 551/82
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